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Transkript 
1873 Ratsprotokoll vom 27. Juni Ziff. 5 Seite 379  
Zuweisung eines Übungsraums 

 
§ 5 
Auf Wunsch des Direktors Scheck wird 
beschlossen: 
der städtischen Musik zu ihren Übungen, sowie auch der Musikschule zum Unterricht das 
vordere Zimmer im Spritzenhaus beim Lamm unentgeldlich einzuräumen u. dazu die 
nöthigen Schrannen*), sowie zur Aufbewahrung der Musikalien auf Kosten der Stadtpflege 
einen einfachen aber verschließbaren Kasten anzuschaffen. 

*) schäbisch: Bierbank 
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Transkript 
1875 Ratsprotokoll vom 24. März § 10 Seiten 445+446  
Antrag für einen Schellenbaum 

 
§ 10 
Kapellmeister Scheck bittet in einer Eingabe dat. 23. März 1875 um Anschaffung eines 
Schellenbaums auf Kosten der Stadt, für die hiesige Musikgesellschaft, und hat zu diesem 
Zwecke 2 Zeichnungen und Preisliste  übergeben. Karl Kraus in Markneunkirchen verlangt 
für Lieferung das nach der Zeichnung größeren Schellenbaums                  -    60 fl 

                                                  NOHLQHUHQ���������Ä�������������                    -    45 fl 
ohne Kasten, welcher auf etwa 10 fl zu stehen komme.  
Kapellmeister Scheck hat sich für Anschaffung des kleineren Schellenbaums 
ausgesprochen. 
Nach stattgehabter Berathung wird einstimmig 
beschlossen: 
den nach der Zeichnung kleineren Schellenbaum also für  ~ 45 fl auf Kosten der Stadtkasse 
anzuschaffen und zwar ohne Kasten; es wird jedoch die Bedingung daran geknüpft: daß die 
Quasten roth und weiß sein müssen und franco Saulgau geliefert wird. 
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Ausschnitte 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Transkript 
1875 Ratsprotokoll vom 21. Dezember § 2 Seite 10  
Belohnung Josef Scheck 

 
§ 2 
Der städtische Musikdirektor und Musiklehrer Scheck hat um Erhöhung seines Gehalts aus 
der Stadtpflege nachgesucht. Der bisherige Gehalt desselben beträgt: 

a) als Musiklehrer jährlich 40 f 
30 f für Unterricht 
10 f für Musikalien 

b) als Direktor der städtischen Musik jährlich 40 f 
Die Frage, ob nicht von den Zöglingen für Ertheilung des MusikUnterrichts durch 
Scheck ein kleiner Beitrag erhoben werden soll, wurde verneint, weil dann Eltern  
ohnehin schon Ausgaben für Instrumente, Musikalien etc genug haben. 

In Anbetracht, daß sich Scheck für Hebung der Musik sehr viele Mühe gibt, wird von beiden 
Collegien einstimmig 
beschlossen: 
dem Josef Scheck mit Wirkung vom 1. Januar 1876 an aus der Stadtpflege zu verwilligen: 

a) als Musiklehrer jährlich 90 Mark 
u. genau: 70 Mark für Unterricht, 20 Mark für Musikalien 

b) als Direktor der städtischen Musik 90 Mark 
 

 
 

Quelle 1 c  Nr. 102/1875   
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Transkript 
1876 Ratsprotokoll vom 15. September § 13 Seiten 331+332  
Bürgerholz für Oberlehrer Haiegg, Musikdirektor von 1856 bis 1870 

 
§ 13 
Herr Oberlehrer Haiegg dahier, welcher auf hohen Erlasses des K. Katholischen 
Kirchenraths dat. 12. August 1867 Nr. 6916 in den Ruhestand versezt worden ist, welchen er 
am 20. angetreten hat, hat in einer Eingabe dat. 9. Juli 1876 die Bitte gestellt: ihm die bereits 
zugetheilte heurige Bürgerholzgabe und das Geld für das ScheitenKlafter ohne 
Rückvergütung zu belassen, auch ihm zu gestatten: sein erspartes Brennholz ± 3Rmtr bis 
auf Weiteres jezigen Orts aufbewahrt lassen zu dürfen. 

 

Quelle 1 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Quelle 1 c  Nr. 106/1876   
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Die Holzgaben gehen alle für das nächste Etatsjahr und und hat H. Oberlehrer Haiegg 
hienach pro 1876/77 die ganze Gabe erhalten. 
Vom Gemeinderath u. Bürgerausschuss wird einstimmig beschlossen: 
von einer Rückvergütung abzusehen, auch zu gestatten, daß das Holz in seinem jezigen 
Orte aufbewahrt bleiben dürfe bis auf Weiteres, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transkript 
1876 Ratsprotokoll vom 15. September § 14 Seiten 332+333  
Oberlehrer Haiegg wird Ehrenbürger 

 
§ 14 
Der Obmann des Bürgerausschusses bringt in heutiger Sitzung zur Sprache, dass die 
Versetzung des Herrn Oberlehrers Haiegg in den Ruhestand der Stadtgemeinde Saulgau, in 
welcher er 25 Jahre gewirkt habe, Veranlassung gebe, demselben den Tribut der Verehrung 
und Dankbarkeit darzubringen für seine großen und ersprießlichen Verdienste um das 
hiesige Schulwesen. Diese Dankbarkeit und Anerkennung glaube der Bürgerausschuß am 
Besten dadurch auszudrücken, demselben das Ehren-Bürgerrecht der hiesigen Gemeinde  
 

Quelle 1 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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zu verleihen, was heute einstimmiger Beschluß von ihm sei, zu dessen Beitritt der 
Gemeinderath eingeladen wurde. 
Der Gemeinderath hat diesen Antrag mit Freuden begrüßt nicht allein seiner großen 
Verdienste wegen, sondern auch wegen seines ehrenwerthen Charakters. 
Sofort wurde nun von beiden Collegien einstimmig 
beschlossen: 

1) Herrn Oberlehrer Josef Haiegg hier wegen seiner großen und ersprießlichen 
Verdienste um das hiesige Schulwesen hiermit zum Ehrenbürger der Stadtgemeinde 
Saulgau zu ernennen und ihm diesen Beschluß durch eine Deputation                       
bestehnd aus: Stadtschultheiß Mack, den Gemeinderäthen Stegmaier u. Lehn und 
den Obmann Hoch persönlich sofort in geeigneter Weise in seiner Wohnung zu 
eröffnen, ein schriftliches Diplom darüber aber demnächst auszuhändigen und ihm 
zuzustellen; 

2) Dadurch tritt H. Oberlehrer Haiegg von heute an in das hiesige Aktiv-Bürgerrecht für 
seine Person ein, eine Bürgerannahme-Gebühr aber findet nicht statt, indem 
selbstverständlich davon abgestanden wird. Aber auch keinerlei sonstigen Kosten, 
welche in anderen Fällen beim Eintritt in das Aktiv-Bürgerrecht anzusetzen sind, 
dürfen eingezogen werden, ebenso wenig künftig ein Recognitionsgeld ± sogenannte 
Bürgersteuer. 
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Transkript 
1877 Ratsprotokoll vom 1. Februar § 7 Seite 489  
Kauf einer neuen Trommel 
§ 7 
Auf die Bitte des Musikdirektors Scheck wird 
beschlossen: 
die Anschaffung einer großen Trommel für Musik mit Schrauben zu genehmigen bis zu dem 
Kosten-Betrag von  -40 Mark. 

 
Transkript 
1877 Ratsprotokoll vom 1. Februar § 2 Seite 479  
Verkauf der alten Trommel 
§ 2 
In Folge Neuanschaffung einer großen Trommel ist die vorhandene alte entbehrlich 
geworden. 
Apotheker Stänglen hier hat 10 Mark dafür geboten. Da im Wege des Aufpreises kein 
höherer Erlös erzielt werden könnte wir vom Gemeinderath und Bürgerausschuß einstimmig 
beschlossen: 
Dem Apotheker Stänglen die entbehrlich gewordene Trommel um den Preis von -10 Mark- 
ohne Aufpreis zu überlassen. 

 
 

Quelle 1 c  Nr. 141/1876   
v. 30. 11.. Seite 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Quelle 1 c  Nr. 2/1877   
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'LH�6FKHFN¶VFKH�.DSHOOH�KDW�VLFK�DOV�VWlGWLVFKH�0XVLN�HWDEOLHUW�XQG�WULWW�EHL�
verschiedenen Anlässen auf. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt 
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Transkript 
1877 Ratsprotokoll vom 12. Oktober § 2 Seite 19  
Zeugnis für Josef Scheck 

 
§ 2 
Auf Erlaß des Kön. OberamtsGerichts 
hier vom 6. Oktober ds. Jhrs. wird 
 
beschlossen zu bezeugen: 
 
daß Joseph Scheck, Buchbinder hier 
ein gutes Prädikat genieße und ein 
Vermögen von ca. 2000 bis 3000 
Mark besitzen mag 
Vorstrafen sind beizusetzen. 
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Am 15. 9. 1876 beschloss der Gemeinderat den langjährigen Musikdirektor und 
Oberlehrer Joseph Haiegg zum Ehrenbürger zu ernennen. Am 19. März 1877 berichtet 
Ä'HU� 2EHUOlQGHU³� YRQ� GHU� )HLHUVWXQGH� DQOlVVOLFK� GHU� 9HUOHLKXQJ� GHs 
Ehrenbürgerrechts. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Gemeinderatssitzung am 11. 1. 1878 gibt Joseph Haiegg zur Verwunderung der 
Mitglieder sein Ehren-Diplom mit einer schriftlichen Begründung zurück. 
 
 
Transkript 
1878 Ratsprotokoll vom 11. Januar § 9 Seiten 98-101 
Haiegg gibt Ehrung zurück 

 
§ 9 
Nach dem Beschlusse beider Collegien vom 15. September 1876 (Prot. Seite 332 § 14) 
wurde dem Herrn Oberlehrer Joseph Haiegg,  anläßlich seiner Versetzung in den 
Ruhestand, das Ehren-Bürgerrecht der Stadt-Gemeinde Saulgau verliehen und ihm ein 
Diplom von beiden Collegien unterzeichnet an seinem Namenstage 19. März 1877 
übergeben. 
Herr Oberlehrer Haiegg gab schon vor einiger Zeit in einer Eingabe um Verwilligung der 
BürgerStützung nachgesucht, welche Eingabe der Vorstand (weil als verwandt persönlich 
betheiligt) dem Obmann des Bürgerausschusses zum Vortrag an die Collegien übergeben 
hat. Von Freunden des Herrn Haiegg ist dem Obmann die Mittheilung gemacht worden, daß 
er (Haiegg)  von seinem diesfallsigen Gesuche Umgang nehmen wolle und hat denselbe 
auch seine Eingabe zurückgefordert, welche ihm auch wieder ausgefolgt wurde.  
Im Laufe der heutigen Sitzung hat Herr Oberlehrer Haiegg das ihm s. Z. übergebene 
EhrenDiplom zurückgegeben mit Zuschrift vom Heutigen, welche folgendermaßen lautet: 

 
 
 

Quelle 1 c  Nr. 33/1877   
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Wohll. Stadtgemeinde-Vertretung Saulgau 
Aus Anlaß heutiger Neu-Constituierung der bürgerlichen Collegien dahier erlaube ich mir in 
Betreff meiner seiner Zeit mir zugewendeten Bürgerrechte eine Entschließung mitzutheilen 
wie folgt: 
In Anbetracht 
Eins (1.), daß bemühendes Recht durch Wegfall all und jeden greifbaren Nutzens sich für 
mich als 72 jährigem Mann als völlig werthlos herausgestellt hat; dann in Anbetracht 
 
Zwei (2.), daß ich bei aufrichtigst  neidloser Hinschau auf die gemeindlichen Anerkennungen, 
welche meinen Standesgenossen hier und andernorts schon geworden u. ich die mit meiner 
Schriftrolle vergleiche, mich in meinem Rechts- und BilligkeitsBewußtsein verlezt sehen muß 
und endlich in Anbetracht 
 
Drei (3.), daß der Gedanke 25 Jahre lang mit den Bürgern Saulgaus an der gemeindlichen 
Nutznießung quasi Mitbezug gehabt zu haben diesen nun aber für den kleinen Rest meines 
Lebens durch Federstriche ersetzt zu sehen; sage dies plagende Gedanken bestimmend 
mich im Interesse meiner GemüthsKrise, das dies betreffliche Diplom an Euch zu retourniren 
und da eine Heimstätte aufzusuchen, welche ich der Gemeinde von früheren Jahren her 
mich zum Dank verpflichtet fühle. 
 
Mit Hochachtung 
6DXOJDX��������������������������+DLHJJ³ 

 
Von beiden Collegien wird einstimmig 
beschlossen: 
das Ehren-Diplom zurückzunehmen und Herrn Oberlehrer Haiegg dahier eine Empfangs-
Bescheinigung einzuhändigen. 
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Die Sportel (lat.sportula = Geschenk,Körbchen) war ursprünglich das Entgelt, das Untertanen für 
gerichtliche Handlungen oder sonstige Amtshandlungen zu entrichten hatten. Sie wurden lange Zeit 
ganz oder teilweise den die Staatstätigkeiten ausführenden Beamten überlassen. Sporteln waren Teil 
der Emolumente(eine an sich regelmäßig ausbezahlte, in ihrer Höhe jedoch schwankende Einnahme) und 
können insofern als ältester Geldbestandteil der Besoldung angesehen werden. Dieses 
Besoldungswesen unterstand dem Prinzip, dass das Amt und damit die Einwohner des Gebietes den 
Beamten zu unterhalten hatten.  
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https://de.wikipedia.org/wiki/Untertan
https://de.wikipedia.org/wiki/Gericht
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https://de.wikipedia.org/wiki/Emolumente
https://de.wikipedia.org/wiki/Besoldung
https://de.wikipedia.org/wiki/Amt_(Kommunalrecht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Einwohner
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterhalt
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Am 19. Februar 1882 starb Musikdirektor Joseph Scheck und die engagierten Musiker 
GHU�6FKHFN¶VFKHQ�.DSHOOH�ZDUHQ�RKQH�'LULJHQW� Die Nachfolgeregelung ließ nicht lange 
auf sich warten. 

 
Transkript 
1882 Ratsprotokoll vom 23. März § 6 Seite 174 - Nachfolge für +Joseph Scheck 

 
§ 6 
In Folge Ablebens des Josef Scheck, Musikers dahier ist die Stelle des Direktors der 
städtischen Musik, sowie die Stelle als Musiklehrer der Zöglinge in Erledigung gekommen 
und wurde heute über die Wiederbesetzung dieser beiden Stellen berathen. 
Die Mitglieder der von dem verst. Direktor Scheck gegründeten Musik-Gesellschaft haben 
den Collegien den Hermann Straubenmüller, Lehrer a. D. dahier als Nachfolger in Vorschlag 
gebracht. 
Nach stattgehabter Berathung wird nun vom Gemeinderath 
 
beschlossen 
 
den Hermann Straubenmüller, Lehrer a. D. vorläufig auf 1 Jahr, nämlich bis 1. April 1883, die 
Direktion der älteren Musikgesellschaft, sowie die Stelle als Musiklehrer der Zöglinge zu 
übertragen, unter den bisherigen in dem Collegial-Beschluß vom 18. Juni 1873 (Prot. S. 364) 
ersichtlichen Bedingungen und unter den bisherigen Gehaltsverhältnissen, nämlich pro Jahr 

- 90 Mark als Direktor 
- 70 Mark als Musiklehrer 

und      -     20 Mark Aversum*) für Musikalien 
 
H. Straubenmüller wird vom 1. April ds. J. an in den Gehalt eingewiesen. 
 
*) Aversum = Geldmittel            
 

 
 
 


